
Gewinnspielrichtlinie 
Gültig ab 01.09.2023 

 
1. Veranstalterin 
Soweit beim Gewinnspiel nichts anderes angegeben wurde, ist die Veranstalterin der 
Schulverein simplystrong by UNIQA, Zehnergasse 15, 2700 Wiener Neustadt; ZVR Zahl: 
093990107, im Folgenden „simplystrong by UNIQA “, „Veranstalterin“. 
 
2. Teilnahme und Gewinn 
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit diesen 
Bestimmungen bzw. Teilnahmebedingungen einverstanden. 
Art des Gewinns und Informationen zum Ablauf des Gewinnspiels, wie beispielsweise 
der Teilnahmezeitraum, richten sich nach dem jeweiligen Gewinnspiel und werden dort 
direkt beschrieben. 
 
Der Gewinner wird nach Ablauf des jeweiligen Teilnahmezeitraums, welcher im 
jeweiligen Gewinnspiel definiert wird, innerhalb von zehn Werktagen ermittelt und 
kontaktiert. Bestätigt ein Gewinner den Gewinn nicht innerhalb von fünf Werktagen, so 
verfällt der Gewinn und es erfolgt ein erneutes Auswahlverfahren.  
 
Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass im Falle eines Gewinns der Name, der 
Gewinnbeitrag (z.B. Social Media-Post, oder Newsletter-Beitrag), der Umstand des 
Gewinns und allenfalls ein Foto von ihm durch die Veranstalterin werblich genutzt und 
veröffentlicht werden. 
 
Teilnehmer eines Gewinnspiels können sein: 
Alle Kindergärten in Österreich (unerheblich, ob es sich um einen privaten oder 
öffentlichen Kindergarten handelt), die das Simplikus-Zirkusspaß im Kindergarten-
Paket bestellt haben. Für den Kindergarten kann jede/r Leiter/Leiterin am Gewinnspiel 
teilnehmen.  
 
Die Verständigung erfolgt per E-Mail und Telefon oder über die jeweilige Social Media 
-Plattform. 
 
4. Social Media 
Wird ein Gewinnspiel über eine Social Media-Plattform von simplystrong by UNIQA 
angeboten, ist der Schulverein Veranstalterin des Gewinnspiels. Es besteht niemals eine 
Verbindung zu der jeweiligen Social Media-Plattform und wird von der Social Media-
Plattform weder gesponsert noch unterstützt oder organisiert. Die Richtlinien der Social 
Media-Plattform bleiben unberührt und über diese Gewinnspielrichtlinie hinausgehend 
zusätzlich anwendbar. Der Teilnehmer kann den eigenen Social Media-Beitrag jederzeit 
selber löschen. 
 
Kann der Gewinner durch die vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen innerhalb 
der Social Media-Plattform ermittelt werden, bleibt alleinige Empfängerin die Social 
Media-Plattform. Simplystrong by UNIQA wertet die Daten nur auf der Social Media-
Plattform aus und speichert sie nicht selbst ab. Der Gewinner eines Gewinnspiels, 
welches auf einer Social Media-Plattform veranstaltet wird, wird über diese Plattform 
verständigt. 
Kann der Gewinner nicht wie obig beschrieben direkt über die bereitgestellten 
Informationen auf der Plattform ermittelt werden, ist eine Speicherung der Daten durch 



simplystrong by UNIQA für die Auswertung erforderlich. In diesem Fall gelten die 
Löschfristen des Punktes 6. Der Gewinner wird über die Social Media-Plattform 
verständigt. 
 
5. Ausschluss vom Gewinnspiel, Abbruch und Änderung des Gewinnspiels 
 
Im Fall einer schuldhaften Verletzung der Teilnahmebedingungen ist die Veranstalterin 
berechtigt den Teilnehmer mit sofortiger Wirkung auszuschließen. 
 
Die Veranstalterin ist berechtigt, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und 
unverzüglich aus wichtigem Grund abzubrechen. Das Gewinnspiel kann auch aufgrund 
höherer Gewalt oder sonstiger gesetzlicher Gründe eingestellt werden. 
 
6. Datensicherheit und Datenschutz 
Die personenbezogenen Daten werden von der Veranstalterin unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet, nicht veröffentlicht und 
ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnübergabe 
verwendet. Die personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert, bis der 
Gewinn übergeben wurde. Danach werden die personenbezogenen Daten der Nicht-
Gewinner gelöscht. Der Gewinner bleibt für sieben Jahre gespeichert. 
 
Verarbeitete personenbezogene Daten der Teilnehmer können bei Gewinnspielen sein: 
 
Vollständiger Name des Leiters/ der Leiterin, Teilnahme am Gewinnspiel, E-Mail-
Adresse, falls sich der teilnehmende Kindergarten nicht mit einer nicht 
personenbezogenen E-Mail-Adresse anmeldet (z.B. office@kindergarten.at), 
gegebenenfalls Beantwortung der Gewinnfrage, gegebenenfalls Social Media-Kanal und 
Username. 
 
Bei Gewinnern wird zusätzlich die Adresse zur Preisauslieferung verarbeitet.  
 
Verantwortliche, der Datenverarbeitung ist der Schulverein simplystrong by UNIQA, 
Zehnergasse 15, 2700 Wiener Neustadt; ZVR Zahl: 093990107. 
 
Weitere Informationen zum Datenschutz und Ihren Rechten aus der 
Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter Datenschutz auf unserer Homepage.  
 
Sonstiges 
Gewinnspiele sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Der Gewinnanspruch ist 
nicht übertragbar und berechtigt nicht, zuvor erworbene Waren und/oder 
Dienstleistungen von simplystrong by UNIQA oder eines Partnerunternehmens 
umzutauschen oder zurückzugeben. Barauszahlung, Änderung oder Umtausch des 
Gewinns sind ausgeschlossen. 
 
Die Übergabe des Gewinns erfolgt nach Wahl der Veranstalterin grundsätzlich an einem 
ihrer Standorte, am Ort des Gewinnspiels, oder der Gewinn wird per Post oder E-Mail 
versandt. 
 

https://simplikus.at/datenschutz


Sämtliche mit dem Gewinn oder seiner Entgegennahme bzw. mit der Nutzung 
entstehenden Betriebs-, Neben-, Reparatur- und/oder andere Folgekosten trägt der 
Teilnehmer. 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Rückfragen zum Gewinnspiel können an kontakt@simplikus.at gerichtet werden. 
 
Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen 
unwirksam sein oder werden, bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine im Einzelfall 
angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten 
entspricht. 
 
Es gilt österreichisches Recht. 
 
Gerichtsstand ist Wiener Neustadt, sofern dem keine zwingende Gesetzesbestimmung 
entgegensteht. 


